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Bitte übermitteln Sie uns Ihre Ab- 
rechnung für das 3. Quartal 2011 bis 
spätestens Montag, den 10. Oktober 
2011, online über das Portal „Meine 
KVB“ (KV-Safenet** oder KV-Ident) 
oder über D2D. Gerne können Sie 
uns Ihre Abrechnung und Unterlagen 
auch schon früher zusenden. Nähere 
Informationen zur Online-Abrech-
nung finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Abrechnung/
Online-Abrechnung.

Bitte überzeugen Sie sich vor der 
Übermittlung Ihrer Abrechnung, 
dass diese vollständig und korrekt 
ist. Wir empfehlen dazu die Durch- 
sicht der in Ihrer Praxissoftware 
durch das KBV-Prüfmodul erzeugten 
GNR-Statistik (also der Aufstellung/ 
Übersicht aller abgerechneten Ge- 
bührennummern/Leistungspositio-
nen) und gegebenenfalls der Fall- 
statistik. Dadurch verschaffen Sie 
sich einen schnellen Überblick und 
haben die Möglichkeit, eventuell er- 
forderliche Korrekturen oder Ergän- 
zungen vor der Übermittlung der Ab- 
rechnung vorzunehmen. Bitte beach- 
ten Sie weiterhin die persönliche 
Leistungserbringung qualifikations-
gebundener Leistungen. Diese Re- 
gelung ist insbesondere zu beachten 
bei angestellten Ärzten, in Berufs-
ausübungsgemeinschaften und Me- 
dizinischen Versorgungszentren.

Sollten Sie trotzdem nach erfolgter 
Übermittlung Ihrer Abrechnung fest- 
stellen, dass Sie noch einen nach- 
träglichen Berichtigungs- oder Ergän- 
zungswunsch haben, schicken Sie 
uns Ihren Änderungswunsch bitte 
sofort zu. Sofern uns Ihr Wunsch 
innerhalb eines Monats nach dem 
offiziellen Abrechnungsabgabeter-
min erreicht, können wir die Ände- 
rungen noch in Ihrer aktuellen Ab- 
rechnung berücksichtigen.

Nach den aktuell gültigen Abrech-
nungsbestimmungen der KVB (Para- 
graph 3 Absatz 3) gilt Folgendes:

(3) Eine nachträgliche Berichtigung 
oder Ergänzung eines bereits einge- 
reichten Behandlungsfalles ist unbe- 
schadet der Absätze 1 und 2 durch 
den Vertragsarzt innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der von der KVB 
zur Einreichung der Abrechnung fest- 
gesetzten Frist zulässig. Ausnahms-
weise kann die Abrechnung noch 
nach dem Ende dieser Frist berichtigt 
oder ergänzt werden, wenn dies

 � innerhalb eines Monats nach 
Erhalt des Honorarbescheides 
und der Richtigstellungsmitteilung 
beantragt wird,

 � die eingereichte Abrechnung ob- 
jektiv erkennbar unzutreffend ist 
und

 � die Nichtvergütung der betroffe-
nen Leistungen einen Honorar-
verlust zur Folge hätte, der einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in 
den Vergütungsanspruch des 
Vertragsarztes darstellen würde.

Die Gesamtversion finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/ 
Rechtsquellen/Rechtsquellen Bay- 
ern/Buchstabe „A“.

Korrekturwünsche (nach Paragraph 
3 Absatz 3 Satz 1) und/oder Korrek- 
turanträge (nach Paragraph 3 Absatz 
3 Satz 2) senden Sie bitte an folgen- 
de Adresse:

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Abrechnungskorrekturen“
Vogelsgarten 6
90402 Nürnberg

Zusätzliche Abrechnungsunter- 
lagen auf dem Postweg:
Den Abrechnungsunterlagen muss 
– neben Ihrer online übermittelten 
Abrechnung – wie bisher die unter- 

schriebene Sammelerklärung (bitte 
das Quartal eintragen) einschließlich 
notwendiger Unterlagen, wie bei- 
spielsweise Krankenscheine Sozial- 
hilfe, beigefügt werden. Ein aktuelles 
Exemplar der Sammelerklärung kön- 
nen Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Formulare/Buchstabe „S“ 
herunterladen. Zur besseren Über- 
sicht über die einzureichenden 
Scheine steht Ihnen das Merkblatt 
„Besondere Kostenträger“ zur Ver- 
fügung. Eine ausführliche Beschrei-
bung finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Abrechnung/
Abgabe/Besondere Kostenträger.

Anschrift für briefsendungen:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Quartalsabrechnung“
93031 Regensburg

Anschrift für Päckchen/Pakete:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Yorckstraße 15
93049 Regensburg

Bitte vergessen Sie nicht, den Arzt- 
stempel einschließlich der Betriebs- 
stättennummer auf den eingereich-
ten Unterlagen sowie dem Briefum-
schlag anzubringen.

Sollten Sie ausnahmsweise die Frist 
nicht einhalten können, haben Sie 
die Möglichkeit, unter der E-Mail- 
Adresse Terminverlaengerung@
kvb.de oder unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 - 1 38 mit Begründung 
eine Verlängerung der Abgabefrist 
zu beantragen.

Wichtig: Eine mögliche Verlängerung 
der Abgabefrist bezieht sich aus- 
schließlich auf Ihre Abrechnung, 
nicht auf die elektronische Doku- 
mentation der Qualitätsmaßnahmen 
der KVB innerhalb der „Ausgezeich- 
neten Patientenversorgung“. Bei 
folgenden Qualitätsmaßnahmen gilt 

Abrechnungsabgabe für das Quartal 3/2011

**Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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für Ihre Dokumentationen das Ein- 
reichungsdatum 10. Oktober 2011 
unabhängig von der Verlängerung 
der Abgabefrist Ihrer Abrechnung: 
Allergologie, Darmkrebsprävention, 
Risikoprävention bei Kinderwunsch, 
Schmerztherapie und Sonografie in 
der Schwangerschaftsvorsorge.

Empfangsbestätigungen über den 
Erhalt Ihrer Abrechnungsunterlagen 
erhalten Sie unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 – 1 38.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 10
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

notarzteinsätze über emdoc

Eine Besonderheit stellt die Einrei- 
chung und Abrechnung von Notarzt- 
einsätzen über emDoc dar. Mit em- 
Doc können Sie Ihre Fälle laufend 
zur Abrechnung einreichen. Alle bis 
zum jeweiligen Abrechnungslauf 
eingereichten Fälle werden berück- 
sichtigt.

Anders als bei der sonst erforderli-
chen Einreichung der handschriftlich 
unterzeichneten Sammelerklärung 
bestätigen Sie in emDoc auf elektro- 
nischem Weg, dass Sie die Leistun- 
gen persönlich den Bestimmungen 
entsprechend erbracht haben.

Bitte beachten Sie auch unsere ge- 
sonderten Informationen zu emDoc 
und zur „Notarztdienst-Abrechnung“ 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Abrechnung/Notarztdienst.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 00 90 71*
Fax 0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emDoc@kvb.de

10. oktober 2011
Abschlagszahlung September 2011

31. oktober 2011
Restzahlung 2/2011

10. november 2011
Abschlagszahlung Oktober 2011

12. dezember 2011
Abschlagszahlung November 2011

die nächsten  
Zahlungstermine

*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen

Mit dem Ansatz der Gebührenord-
nungsposition (GOP) 80044 teilen 
Sie uns mit, dass der Patient die 
Praxisgebühr in der Praxis nicht 
entrichtet hat. Diese Information 
ist insofern sehr wichtig, da hier- 
durch das gesetzlich vorgeschrie-
bene Verwaltungsverfahren startet. 
Dieses beginnt mit einem Anhö-
rungsschreiben und endet möglicher- 
weise mit einer Zwangsvollstreckung.

Die wichtigste Information ist dabei 
die vom Patienten aufgesuchte Arzt- 
praxis, denn dies ist für den Patien- 
ten der einzige Anhaltspunkt, wann 
und wo er die Praxisgebühr nicht 
bezahlt hat. Aufgrund der Verände-
rungen im Vertragsarztrecht und der 
damit verbundenen Möglichkeiten 
zur Gründung von Berufsausübungs- 
gemeinschaften und Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) ist in 
vielen Fällen die Angabe der Praxis 
nicht mehr ausreichend, da der Pa- 
tient in der Regel nicht die offizielle 
Praxisbezeichnung kennt oder be- 
achtet.

Um den Patienten die Zuordnung 
zum jeweils behandelnden Arzt zu 
erleichtern und um unnötige Rück- 
fragen in den Arztpraxen zu vermei- 
den, bitten wir Sie, die Eintragung 
der Pseudonummer 80044 immer 
unter der Kennzeichnung des jewei- 
ligen Arztes (LANR) vorzunehmen, 
mit dem der Patient tatsächlich 
Kontakt hatte.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 
Telefon  0 89 / 57 09 34 00 – 10
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

goP 80044: Praxisgebühr 
gemeinschaftspraxen/mVZ

Die Gebührenordnungsposition (GOP) 
80045 „Zahlungsaufforderung zur 
Praxisgebühr wurde gestellt, die ge- 
setzte Frist ist aber noch nicht abge- 
laufen“ ist in Bayern nicht gültig. 
Dennoch wird diese GOP von Praxen 
immer wieder eingetragen und muss 
im Rahmen der Abrechnungsbear-
beitung aufwendig korrigiert werden. 
Um diesen unnötigen Mehraufwand 
zu vermeiden, bitten wir Sie, die 
GOP 80045 in Bayern nicht anzu- 
setzen.

Sollte diese Gebührenordnungspo-
sition in Ihrem EDV-System hinter- 
legt sein, setzen Sie sich bitte mit 
Ihrem Softwarehaus in Verbindung 
und löschen Sie die GOP 80045 aus 
dem System. Weitere Informationen 
zur Praxisgebühr finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Abrechnung/Abgabe-Erstellung-
Korrektur/Praxisgebühr.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 
Telefon  0 89 / 57 09 34 00 – 10
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Praxisgebühr goP 80045 
in bayern ungültig
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Konsequenzen haben können. Aus 
diesem Grund bitten wir Sie um 
Überprüfung der Kodierung bei nach- 
stehenden Gebührenordnungsposi-
tionen (GOP) des EBM hinsichtlich 
der korrekten Angabe einer be- 
stimmten ICD-10 Diagnose.

Die richtige Kodierung der Behand-
lungsdiagnosen ist sehr wichtig. 
Denn nur auf der Grundlage korrekt 
erfasster, vergleichbarer Daten kann 
die Morbiditätsentwicklung und da- 
mit der zusätzliche Honorarbedarf 
korrekt gemessen werden. Die 

ICD-10 Diagnose ist für diese Zwecke 
bereits seit Jahrzehnten in Deutsch-
land etabliert.

Leider gibt es bei der Kodierung im- 
mer wieder Unklarheiten, die grund- 
sätzlich auch für die Abrechnung 

hinweis zur Kodierung

Auslöser 
goP/icd

bezeichnung 
goP/icd es ist ein icd-10-code aus folgender Auswahlliste anzugeben

04433 Zusatzpauschale Koordina-
tion der neuropädiatrischen 
Betreuung

Epilepsie (G40, G41), Migräne (G43), infantile Zerebralparese, sonstige 
Lähmung (G80 bis G83), kombinierte Entwicklungsstörung (F83), tief- 
greifende Entwicklungsstörung (F84 bis F89), geistige Behinderung 
(F70 bis F79), schwerwiegendes Fehlbildungssyndrom, Myelomenin-
gocele (Q01 bis Q18, Q71 bis Q74, Q76 bis Q78, Q85 bis Q87, Q90 
bis Q99), Hydrocephalus, Hypoxischer Hirnschaden (G91 bis G94), 
metabolische Erkrankung, Neuropathien, neurodegenerative Erkran- 
kung (G10 bis G25, G32 bis G37, G50 bis G64), Muskeldystrophie, 
Myopathien (G70 bis G73), Zustand nach SHT III (S06.1 bis S06.9), 
Aufmerksamkeitsstörungen (F90)

07345 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane C15-C26, des Kno- 
chens und des Gelenkknorpels C40-C41, der Haut C43-C44, des 
mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes C45-C49, der 
Brustdrüse C50.-, der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen 
C73-C75, Bösartige Neubildungen sonstiger und ungenau bezeich-
neter Lokalisation C76, Sekundäre und nicht näher bezeichnete bös- 
artige Neubildungen C77-C80.

08345 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Bösartige Neubildungen der Brustdrüse C50.-, der weiblichen Genital- 
organe C51-C58, Bösartige Neubildungen sonstiger und ungenau 
bezeichneter Lokalisationen, Becken C76.3, Sekundäre und nicht 
näher bezeichnete bösartige Neubildungen C77-C80.

09345 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx 
C00-C14, der Nasenhöhle, des Mittelohres, der Nebenhöhlen und des 
Larynx C30-C32, der oberen Atmungswege, Teil nicht näher bezeichnet 
C39.0, Kaposi-Sarkom des Gaumens C46.2, Bösartige Neubildungen 
der Haut des Kopf- und Gesichtsbereichs C43.0-C43.4, C44.0-C44.4, 
des Bindegewebes und sonstiger Weichteile des Kopfes, des Gesichtes 
und des Halses C49.0, Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter 
Lokalisation des Atmungssystems C39.9 sowie ungenau bezeichneter 
Lokalisation Kopf, Gesicht und Hals C76.0, Sekundäre und nicht näher 
bezeichnete bösartige Neubildungen C77-C80.
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Auslöser 
goP/icd

bezeichnung 
goP/icd es ist ein icd-10-code aus folgender Auswahlliste anzugeben

10345 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut C43-C44, 
Kaposi-Sarkom C46, Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau 
bezeichneter Lokalisationen C76, Sekundäre und nicht näher bezeich- 
nete bösartige Neubildungen C77-C80.

13435 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane C15-C26, Bösartige 
Neubildungen sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisation 
Abdomen C76.2, Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige 
Neubildungen C77-C80.

13675 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Bösartige Neubildungen der Trachea, der Bronchien, der Lunge, des 
Thymus, des Herzens, des Mediastinums und der Pleura C33-C38, 
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakalen Organe mehrere 
Teilbereiche überlappend C39.8, Bösartige Neubildungen ungenau 
bezeichneter Lokalisation des Atmungssystems C39.9 sowie ungenau 
bezeichneter Lokalisation Thorax C76.1, Sekundäre und nicht näher 
bezeichnete bösartige Neubildungen C77-C80.

14313 Zusatzpauschale kontinu-
ierliche Mitbetreuung 
eines Patienten mit einer 
psychiatrischen Erkran-
kung in der häuslichen 
und/oder familiären Um- 
gebung

F07.0 Organische Hirnstörung mit Verhaltensstörung, Schizophrenie, 
schizotype und wahnhafte Störungen, F10.- bis F16.- Störungen durch 
Alkohol, Opioide, Cannabinoide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain, 
Stimulanzien, Halluzinogene (inklusive bei Substitutions- und Aversiv- 
behandlung), F20 bis F29, F30, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.3, 
F34.1, F41.1 generalisierte Angststörungen, F42.1/42.2 schwere 
Zwangsrituale, F50.0 Anorexia nervosa, F71.8 Verhaltensstörung bei 
mittelgradiger Intelligenzminderung, F72.1 Schwere Intelligenzminde- 
rung mit deutlicher Verhaltensstörung, F73.1 Schwerste Intelligenz-
minderung mit deutlicher Verhaltensstörung, F79.1 Schwachsinn mit 
deutlicher Verhaltensstörung, F84-F84.4 tiefgreifende Entwicklungs-
störungen einschließlich Autismus, F90.1 schwere hyperkinetische 
Störung mit Störung des Sozialverhaltens, F93.1 phobische emotionale 
Störungen des Kindesalters (Schulphobien), F94.0 elektiver Mutismus, 
F95.2 Tourette-Syndrom, F98.4 stereotype Bewegungsstörungen.
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Auslöser 
goP/icd

bezeichnung 
goP/icd es ist ein icd-10-code aus folgender Auswahlliste anzugeben

14314 Zusatzpauschale kontinuier- 
liche Mitbetreuung eines 
Patienten mit einer psychia- 
trischen Erkrankung in be- 
schützenden Einrichtungen 
oder Pflegeheimen

F07.0 Organische Hirnstörung mit Verhaltensstörung, Schizophrenie, 
schizotype und wahnhafte Störungen, F10.- bis F16.- Störungen durch 
Alkohol, Opioide, Cannabinoide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain, 
Stimulanzien, Halluzinogene (inklusive bei Substitutions- und Aversiv- 
behandlung), F20 bis F29, F30, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.3, 
F34.1, F41.1 generalisierte Angststörungen, F42.1/42.2 schwere 
Zwangsrituale, F50.0 Anorexia nervosa, F71.8 Verhaltensstörung bei 
mittelgradiger Intelligenzminderung, F72.1 Schwere Intelligenzminde- 
rung mit deutlicher Verhaltensstörung, F73.1 Schwerste Intelligenz-
minderung mit deutlicher Verhaltensstörung, F79.1 Schwachsinn mit 
deutlicher Verhaltensstörung,  F84-F84.4 tiefgreifende Entwicklungs- 
störungen einschließlich Autismus, F90.1 schwere hyperkinetische 
Störung mit Störung des Sozialverhaltens, F93.1 phobische emotionale 
Störungen des Kindesalters (Schulphobien), F94.0 elektiver Mutismus, 
F95.2 Tourette-Syndrom, F98.4 stereotype Bewegungsstörungen.

15345 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie oder 
Betreuung im Rahmen der 
Nachsorge

Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx 
C00-C14, der Nasenhöhle, des Mittelohres, der Nebenhöhlen und des 
Larynx C30-C32, der oberen Atmungswege, Teil nicht näher bezeich- 
net C39.0, Kaposi-Sarkom des Gaumens C46.2, Bösartige Neubildun- 
gen des Knochens im Kopf- und Gesichtsbereich C41.0-C41.1, der 
Haut des Kopf- und Gesichtsbereichs C43.0-C43.4, C44.0-C44.4, 
des Bindegewebes und sonstiger Weichteile des Kopfes, des Gesich- 
tes und des Halses C49.0, Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter 
Lokalisation des Atmungssystems C39.9 sowie ungenau bezeichneter 
Lokalisation Kopf, Gesicht und Hals C76.0, Sekundäre und nicht näher 
bezeichnete bösartige Neubildungen C77-C80.

16230 Zusatzpauschale kontinuier- 
liche Mitbetreuung eines 
Patienten mit einer Erkran- 
kung des zentralen Nerven- 
systems und/oder des peri- 
pheren Nervensystems in 
der häuslichen und/oder 
familiären Umgebung

A81 Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems (zum Bei- 
spiel Creutzfeldt-Jakob-Krankheit), C71.- bis C72.- Bösartige Neubil- 
dungen des Gehirns und des Rückenmarkes, F00.- bis F03.- Demenz, 
F06.9 Hirnorganisches Syndrom, G09.- Folgen einer Enzephalomyelitis, 
G10.- bis G13.- Systematrophien, G20.- Morbus Parkinson, G35.- Mul- 
tiple Sklerose, G40.- Epilepsie, G43.- Migräne, G50.- Krankheiten des 
N. trigeminus, G54.- Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenple-
xus, G55.-* Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei 
anderenorts klassifizierten Krankheiten, G60.- Hereditäre und idiopa- 
thische Neuropathie, G61.- Guillain-Barree-Syndrom und chronisch 
inflammatorisch demyelisierende Polyneuritis, G70.- und G71.- Myas- 
thenia gravis, Muskeldystrophien und Myopathien, G80.- bis G82.-  
Hemi-/Paraparese, Hemi-/Paraplegie, G83.- Diplegie/Monoplegie, 
G91.- Hydrocephalus, G95.- Sonstige Erkrankungen des Rückenmarkes, 
I60.- bis I69.- Hirnblutungen und Hirninfarkte, M33.- Polymyositis, 
M79.- Neuralgie, R26.- Störungen des Ganges und der Mobilität, 
R47.- Aphasie.
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Auslöser 
goP/icd

bezeichnung 
goP/icd es ist ein icd-10-code aus folgender Auswahlliste anzugeben

16231 Zusatzpauschale kontinuier- 
liche Mitbetreuung eines 
Patienten mit einer neuro- 
logischen Erkrankung in be- 
schützenden Einrichtungen 
oder Pflege- und Altenhei-
men

A81 Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems (zum Bei- 
spiel Creutzfeldt-Jakob-Krankheit), C71.- bis C72.- Bösartige Neubil- 
dungen des Gehirns und des Rückenmarkes, F00.- bis F03.- Demenz, 
F06.9 Hirnorganisches Syndrom, G09.- Folgen einer Enzephalomyelitis, 
G10.- bis G13.- Systematrophien, G20.- Morbus Parkinson, G35.- Mul- 
tiple Sklerose, G40.- Epilepsie, G43.- Migräne, G50.- Krankheiten des 
N. trigeminus, G54.- Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenple-
xus, G55.-* Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei 
anderenorts klassifizierten Krankheiten, G60.- Hereditäre und idiopa- 
thische Neuropathie, G61.- Guillain-Barree-Syndrom und chronisch 
inflammatorisch demyelisierende Polyneuritis, G70.- und G71.- Myas- 
thenia gravis, Muskeldystrophien und Myopathien, G80.- bis G82.- 
Hemi-/Paraparese, Hemi-/Paraplegie, G83.- Diplegie/Monoplegie, 
G91.- Hydrocephalus, G95.- Sonstige Erkrankungen des Rückenmarkes, 
I60.- bis I69.- Hirnblutungen und Hirninfarkte, M33.- Polymyositis, 
M79.- Neuralgie, R26.- Störungen des Ganges und der Mobilität, 
R47.- Aphasie.

16233 Zusatzpauschale Mitbetreu- 
ung eines Patienten mit 
einer Erkrankung des zen- 
tralen Nervensystems und/ 
oder des peripheren Ner- 
vensystems in der häus- 
lichen und/oder familiären 
Umgebung

A81 Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems (zum Bei- 
spiel Creutzfeldt-Jakob-Krankheit), C71.- bis C72.- Bösartige Neubil- 
dungen des Gehirns und des Rückenmarks, F00. bis F03. Demenz, 
F06.9 Hirnorganisches Syndrom, G09.- Folgen einer Enzephalomyelitis, 
G10.- bis G13.- Systematrophien, G20.- Morbus Parkinson, G35.- Mul- 
tiple Sklerose, G40.- Epilepsie, G43.- Migräne, G50.- Krankheiten des 
N. trigeminus, G54.- Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenple-
xus, G55.-* Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei 
anderenorts klassifizierten Krankheiten, G60.- Hereditäre und idiopa- 
thische Neuropathie, G61.- Guillain-Barré-Syndrom und chronisch 
inflammatorisch demyelisierende Polyneuritis, G70.- und G71.- Myas- 
thenia gravis, Muskeldystrophien und Myopathien, G80.- bis G82.- 
Hemi-/Paraparese, Hemi./Paraplegie, G83.- Diplegie/Monoplegie, 
G91.- Hydrocephalus, G95.- Sonstige Erkrankungen des Rückenmarks, 
I60.- bis I69.- Hirnblutungen und Hirninfarkte, M33.- Polymyositis, 
M79.- Neuralgie, R26.- Störungen des Ganges und der Mobilität, 
R47.- Aphasie.
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Auslöser 
goP/icd

bezeichnung 
goP/icd es ist ein icd-10-code aus folgender Auswahlliste anzugeben

21230 Zusatzpauschale kontinuier- 
liche Mitbetreuung eines 
Patienten mit einer psychia- 
trischen Erkrankung in der 
häuslichen und/oder fami- 
liären Umgebung

F00.- bis F02.- Demenz, F07.- Organische Hirnstörung mit Verhaltens- 
störung, F10.- bis F16.- Störungen durch Alkohol, Opioide, Cannabi-
noide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain, Stimulantien, Halluzinogene 
(inklusive bei Substitutions- und Aversivbehandlung), F20.- Schizo-
phrenie, F21 Schizotype Störung, F22.- Anhaltende wahnhafte Störung, 
F25.- Schizzoaffektive Störung, F28 Sonstige nichtorganische psy- 
chotische Störungen, F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische 
Psychose, F30.- Manie, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.3, F34.1 
Depression, F41.1 Generalisierte Angststörung, F41.2 Angst und de- 
pressive Störung, gemischt, F42.1 Vorwiegend Zwangshandlungen 
[Zwangsrituale], F42.2 Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt, 
F50.- Essstörungen, F71.8 Verhaltensstörung bei mittelgradiger Intel- 
ligenzminderung, F72.1 Schwere Intelligenzminderung mit deutlicher 
Verhaltensstörung, F73.1 Schwerste Intelligenzminderung mit deutli- 
cher Verhaltensstörung, F79.1 Schwachsinn mit deutlicher Verhaltens- 
störung, F84.- Autismus, F94.0 Mutismus.

21231 Zusatzpauschale kontinuier- 
liche Mitbetreuung eines 
Patienten mit einer psychia- 
trischen Erkrankung in be- 
schützenden Einrichtungen 
oder Pflege- und Altenhei-
men

F00.- bis F02.- Demenz, F07.- Organische Hirnstörung mit Verhaltens- 
störung, F10.- bis F16.- Störungen durch Alkohol, Opioide, Cannabi-
noide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain, Stimulantien, Halluzinogene 
(inklusive bei Substitutions- und Aversivbehandlung), F20.- Schizo-
phrenie, F21 Schizotype Störung, F22.- Anhaltende wahnhafte Störung, 
F25.- Schizoaffektive Störung, F28 Sonstige nichtorganische psy- 
chotische Störungen, F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische 
Psychose, F30.- Manie, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.3, F34.1 
Depression, F41.1 Generalisierte Angststörung, F41.2 Angst und de- 
pressive Störung, gemischt, F42.1 Vorwiegend Zwangshandlungen 
[Zwangsrituale], F42.2 Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt, 
F50.- Essstörungen, F71.8 Verhaltensstörung bei mittelgradiger Intel- 
ligenzminderung, F72.1 Schwere Intelligenzminderung mit deutlicher 
Verhaltensstörung, F73.1 Schwerste Intelligenzminderung mit deut- 
licher Verhaltensstörung, F79.1 Schwachsinn mit deutlicher Verhal-
tensstörung, F84.- Autismus, F94.0 Mutismus.
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Auslöser 
goP/icd

bezeichnung 
goP/icd es ist ein icd-10-code aus folgender Auswahlliste anzugeben

21233 Zusatzpauschale Mitbetreu- 
ung eines Patienten mit ei- 
ner psychiatrischen Erkran- 
kung in der häuslichen und/ 
oder familiären Umgebung

F00.- bis F02.- Demenz, F07.- Organische Hirnstörung mit Verhaltens- 
störung, F10.- bis F16.- Störungen durch Alkohol, Opioide, Cannabi-
noide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain, Stimulantien, Halluzinogene 
(inklusive bei Substitutions- und Aversivbehandlung), F20.- Schizo-
phrenie, F21 Schizotype Störung, F22.- Anhaltende wahnhafte Störung, 
F25.- Schizzoaffektive Störung, F28 Sonstige nichtorganische psy- 
chotische Störungen, F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische 
Psychose, F30.- Manie, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.3, F34.1 
Depression, F41.1 Generalisierte Angststörung, F41.2 Angst und de- 
pressive Störung, gemischt, F42.1 Vorwiegend Zwangshandlungen 
[Zwangsrituale], F42.2 Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt, 
F50.- Essstörungen, F71.8 Verhaltensstörung bei mittelgradiger Intel- 
ligenzminderung, F72.1 Schwere Intelligenzminderung mit deutlicher 
Verhaltensstörung, F73.1 Schwerste Intelligenzminderung mit deut- 
licher Verhaltensstörung, F79.1 Schwachsinn mit deutlicher Verhal-
tensstörung, F84.- Autismus, F94.0 Mutismus. 

25321 Bestrahlung mit einem 
Linearbeschleuniger bei 
bösartigen Erkrankungen 
oder raumfordernden 
Prozessen des zentralen 
Nervensystems

C00-C97 Bösartige Neubildungen, D00-D09 In-situ-Neubildungen, 
D18.02 Hämangiom intrakraniell, D32.- Gutartige Neubildungen der 
Meningen, D33.- Gutartige Neubildungen des Gehirns oder anderer 
Teile des Zentralnervensystems, D35.2 Gutartige Neubildungen der 
Hypophyse, D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse (Glandula 
pinealis) (Zirbeldrüse), D42.- Neubildung unsicheren oder unbekannten 
Verhaltens der Meningen, D43.- Neubildung unsicheren oder unbe- 
kannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems, D44.3 
Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Hypo- 
physe, D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens 
der Epiphyse (Glandula pinealis) (Zirbeldrüse).

26315 Zusatzpauschale Behand-
lung und/oder Betreuung 
eines Patienten mit einer 
gesicherten onkologischen 
Erkrankung bei laufender 
onkologischer Therapie 
oder Betreuung im Rahmen 
der Nachsorge

Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane C60-C63, 
der Harnorgane C64-C68, Bösartige Neubildungen sonstiger und un- 
genau bezeichneter Lokalisation Becken C76.3, Sekundäre und nicht 
näher bezeichnete bösartige Neubildungen C77-C80.

Z76.0 Verordnung ohne Arzt- 
Patienten-Kontakt

Sobald ein persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt stattfindet, ist der 
Kode Z76.0 Ausstellung wiederholter Verordnung nicht zu kodieren.
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Zur Verbesserung der Arzneimittel-
therapiesicherheit in Deutschland 
wurde im August 2009 ein umfang-
reicher Aktionsplan gestartet. Im 
Rahmen dieser Aktion stellen wir 
Ihnen ein Informationsblatt für Pa- 
tienten mit Tipps für eine sichere 
Arzneimitteltherapie zur Verfügung. 
Veränderungen der Pharmakokinetik 
und -dynamik führen gerade im hö- 
heren Lebensalter vermehrt zu uner- 
wünschten Arzneimittelwirkungen. 
Bitte achten Sie daher bei der Ver- 
ordnung für Ihre älteren Patienten 
(ab 70 Jahren) besonders auf die 
durch Multimorbidität und damit 
verbundener Polymedikation erhöh- 
ten Risiken.

Unser Flyer hilft Ihren Patienten da- 
bei, eine Liste aller Arzneimittel, die 
eingenommen beziehungsweise 
angewendet werden, zu führen und 
diese Auflistung bei jedem Arztbe- 
such vorzulegen. Weitere Informati-
onen und eine Kopiervorlage des 
Flyers finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Verordnungen/
Arzneimitteltherapiesicherheit.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Um Sie bei der Steuerung Ihres Ver- 
ordnungsverhaltens und damit bei 
der Einhaltung des Wirtschaftlich-
keitsgebots zu unterstützen, stellen 
wir Ihnen quartalsbezogene Analysen 
der Verordnungsdaten Ihrer Praxis 
mit Angaben zu den Werten Ihrer 
Fachgruppe zur Verfügung. Nutzen 
Sie die im Archivsystem „SmarAkt“ 
zur Verfügung gestellten Verord-
nungsstatistiken, um Ihr Verord-
nungsverhalten mit dem Ihrer Fach- 
gruppe zu vergleichen und frühzeitig 
– wo erforderlich – zu hinterfragen.

Unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Verordnungen/Arzneimittel 
A – Z/Buchstabe „A“ finden Sie ein 
Muster einer Arzneikostentrend-
meldung und unter Buchstabe „P“ 
ein Muster einer PC-Trendmeldung 
mit Hinweisen und Erläuterungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Hier eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Punkte: 

 � Inhaltlich wurden die Impfemp-
fehlungen nicht verändert. 

 � Der gesamte Text wurde redak- 
tionell überarbeitet.  

 � Die FSME-Risikogebiete wurden 
um den Stadtkreis Offenbach 
erweitert.  

 � Der Impfkalender für die Stan- 
dardimpfungen wurde neu ge- 
staltet. 

 � Standardimpfungen für Säuglinge 
und für Kleinkinder bis zu zwei 
Jahren werden jetzt in der Tabelle 
„Indikations- und Auffrischimp-
fungen sowie andere Maßnahmen 
der spezifischen Prophylaxe“ 
nicht mehr zusätzlich aufgeführt.

Ausführliche Informationen finden 
Sie unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Rechtsquellen Bayern/Buch- 
stabe „S“ unter dem Stichwort 
„Schutzimpfungen und Prophylaxe“. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Aktualisierte impfempfeh-
lungen der stiKo

muster für Arzneikosten- 
und Pc-trendmeldung

Arzneimitteltherapie- 
sicherheit in deutschland
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Der Gemeinsame Bundesausschuss 
hat eine Ergänzung der Arzneimittel- 
Richtlinie beschlossen: Anlage VI, 
Teil B (Wirkstoffe, die im zulassungs- 
überschreitenden Anwendungsge-
bieten – Off-Label-Use – nicht ver- 
ordnungsfähig sind) wurde um den 
Absatz „VI. Amantadin bei der Mul- 
tiplen Sklerose zur Behandlung der 
Fatigue“ ergänzt.

Der Beschluss trat am 6. August 
2011 in Kraft.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
hat eine Ergänzung der Nummer 38 
der Anlage III der Arzneimittel-Richt- 
linie (AM-RL) beschlossen. Der Be- 
schluss trat am 6. August 2011 in 
Kraft.

Die AM-RL/Anlage III (Verordnungs- 
einschränkungen und -ausschlüsse) 
wurde wie folgt geändert:

38. Otologika, 

 � ausgenommen Antibiotika und 
Corticosteroide auch in fixer 
Kombination untereinander zur 
lokalen Anwendung bei Entzün-
dungen des äußeren Gehörgangs 

 � ausgenommen Ciprofloxacin zur 
lokalen Anwendung als alleinige 
Therapie bei chronisch eitriger 
Entzündung des Mittelohrs mit 
Trommelfelldefekt (mit Trommel-
fellperforation).

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Durch die 25. Betäubungsmittel-
rechts-Änderungsverordnung wird 
unter anderem die Anlage III des 
Betäubungsmittelgesetzes – ver- 
kehrsfähige und verschreibungsfä-
hige Betäubungsmittel – geändert. 

Bisher wurde dort der Wirkstoff 
Flunitrazepam mit der Ausnahme 
„Zubereitungen, die ohne einen 
weiteren Stoff der Anlagen I bis III 
je abgeteilte Form bis zu 1 mg Fluni- 
trazepam enthalten“, aufgeführt.

Die Ausnahme wurde gestrichen! 
Ab dem 1. November 2011 müssen 
deshalb alle Flunitrazepam-haltigen 
Arzneimittel auf BtM-Rezept ver- 
ordnet werden.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Flunitrazepam: änderung 
betäubungsmittelgesetz

otologika: änderung der 
Arzneimittel-richtlinie

Amantadin: Aufnahme in 
Arzneimittel-richtlinie
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Die Verordnung von Schlaf- und Be- 
ruhigungsmitteln wie Benzodiazepi-
nen und sogenannten Z-Substanzen 
(Zolpidem und Zopiclon) spielt in der 
Behandlung von Schlafstörungen 
nach wie vor eine wichtige Rolle. 
Diese Substanzen sind jedoch mit 
einem hohen Abhängigkeitspotential 
verbunden. Aktuellen Schätzungen 
der Deutschen Hauptstelle für Sucht- 
fragen zufolge sind 1,1 bis 1,2 Millio- 
nen Menschen in Deutschland von 
diesen Wirkstoffen abhängig. Aus 
diesem Grund erscheint es wichtig, 
neben den Patienten auch die ver- 
ordnenden Ärzte dahingehend zu 
sensibilisieren, Abhängigkeiten vor- 
zubeugen beziehungsweise frühzei- 
tig zu erkennen. Die Gefahr der Ab- 
hängigkeit und des Missbrauchs die- 
ser Arzneimittel wird immer noch 
unterschätzt. Da die meisten Arznei- 
mittel mit Suchtpotenzial verschrei-
bungspflichtig sind, kommt insbeson- 
dere den Ärzten eine große Verant- 
wortung zu. Wichtige Aspekte aus 
der Leitlinie „Nicht erholsamer 
Schlaf/Schlafstörungen“ der Deut- 
schen Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin sowie der 
Leitlinie „Medikamentenabhängig-
keit“ und weitere Expertenmeinun-
gen fassen wir für Sie in der Publika- 
tion „Arzneimittel im Blickpunkt“ in 
der Ausgabe 34/2011 zusammen. 
Die Patientenbroschüre „Immer mit 
der Ruhe – Nutzen und Risiken von 
Schlaf- und Beruhigungsmitteln“ 
können Sie per E-Mail beim BKK Lan- 
desverband Bayern (Reitz-Knupp@
bkk-lv-bayern.de) anfordern oder 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service und Beratung/Informations-
material/Verordnung herunterladen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

mögliche Leberschädigung hin- 
weisen, bemerken (wie zum Bei- 
spiel anhaltende Oberbauchbe-
schwerden, Anorexie, Übelkeit, 
Erbrechen, Fieber, Unwohlsein, 
Ermüdung, Gelbsucht, dunkler 
Urin oder Juckreiz). Die Patienten  
sollten jedoch nicht eigenmäch-
tig die Medikation abbrechen, 
sondern ihren behandelnden 
Arzt konsultieren.

Hintergründe und nähere Informa- 
tionen finden Sie in „Verordnung 
aktuell“ vom 11. August 2011 unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Verordnungen/Verordnung aktuell.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Neue Empfehlungen des Ausschus-
ses für Humanarzneimittel (CHMP) 
bei der Europäischen Arzneimittel-
behörde (EMA) zur Anwendung von 
Dronedaron haben zu Anpassungen 
der Fachinformation geführt.

Folgende Hinweise gilt es zu beach- 
ten und einzuhalten:

 � Patienten mit einer Dronedaron-
Therapie sollten regelmäßig über- 
wacht werden, um zu gewährleis- 
ten, dass die Behandlung weiter- 
hin nur zulassungskonform er- 
folgt und das Vorhofflimmern 
auch weiterhin nicht permanent 
ist oder dass keine anderen Kon- 
traindikationen aufgetreten sind. 
Die Indikation sollte nicht auf das 
permanente Vorhofflimmern aus- 
gedehnt werden. 

 � Vor dem Beginn der Behandlung 
mit Dronedaron sollten Leber-
funktionstests durchgeführt und 
anschließend monatlich über 
einen Zeitraum von sechs Mona- 
ten, im Monat neun und zwölf 
der Behandlung und danach in 
periodischen Abständen wieder- 
holt werden. 

 � Steigt der Wert der Alanin-Amino- 
transferase- beziehungsweise 
Glutamat-Pyruvat-Transaminase- 
(ALT- beziehungsweise GPT-) auf 
das ≥ 3-Fache des oberen Normal- 
wertes, sollte er innerhalb von 
48 bis 72 Stunden wiederholt 
kontrolliert werden. Wenn sich 
der ALT-(GPT-) Wert bestätigt 
(≥ 3-Fache des oberen Normal-
wertes), sollte Dronedaron abge- 
setzt werden. 

 � Patienten sollten darauf hinge- 
wiesen werden, sofort ihren be- 
handelnden Arzt zu kontaktieren, 
wenn sie Symptome, die auf eine 

sicherheitshinweise zu dronedaron (multaq®)benzodiazepine und Z-sub-
stanzen bei schlafstörungen
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Eine Verordnung der Wirkstoffe Tha- 
lidomid oder Lenalidomid muss auf 
einem nummerierten zweiteiligen 
amtlichen Vordruck, dem sogenann- 
ten T-Rezept, erfolgen. Informationen 
dazu finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Verordnungen/
Sonstiges/Buchstabe „T“.

Seit 15. September 2011 wird vom 
Bundesamt für Arzneimittel und 
Medizinprodukte ein neues T-Rezept 
ausgegeben, auf dem nur noch eine 
Verordnung eines Thalidomid- be-
ziehungsweise Lenalidomid-haltigen 
Arzneimittels möglich ist und nicht 
mehr drei Verordnungen wie bisher. 
Die alten T-Rezepte behalten ihre 
Gültigkeit.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Im Dezember 2010 haben wir Sie 
über die Änderung der Nummer 44 
– Stimulantien – der Anlage III der 
Arzneimittel-Richtlinie informiert. Die 
gefasste Regelung zur ausnahms-
weise möglichen Verordnungsfähig-
keit von Stimulantien bezieht sich 
ausschließlich auf Kinder und Jugend- 
liche, da es bisher keine arzneimit-
telrechtliche Zulassung für Methyl- 
phenidat-haltige Arzneimittel für die 
Behandlung von ADHS bei Erwach-
senen gab.

Vor dem Hintergrund der Neueinfüh- 
rung eines Methylphenidat-haltigen 
Präparats, das zur Behandlung der 
ADHS bei Erwachsenen zugelassen 
ist, wurde Nummer 44 der Anlage III 
mit einem Hinweis versehen. Die- 
ser sieht vor, dass bis zu einem Be- 
schluss über die Ergänzung mögli- 
cher Ausnahmen vom Verordnungs-
ausschluss der Stimulantien die Ver- 
ordnung von Methylphenidat bei 
ADHS im Erwachsenenalter im Rah- 
men der arzneimittelrechtlichen Zu-
lassung von den Regelungen in Num- 
mer 44 der Anlage III der Arznei-
mittel-Richtlinie nicht betroffen ist.

Mit der aktuellen Änderung der Arz-
neimittel-Richtlinie hat der Gemein- 
same Bundesausschuss (G-BA) rück- 
wirkend zum 1. Juli 2011 beschlos-
sen, dass eine medikamentöse Be- 
handlung von ADHS im Erwachse-
nenalter mit dafür zugelassenen 
Methylphenidat-haltigen Arzneimit-
teln nicht ausgeschlossen wird. Der 
G-BA hat damit sichergestellt, dass 
bei erwachsenen Patienten, bei 
denen die Aufmerksamkeitsstörung 
schon im Kinder- und Jugendlichen-
alter bestanden hat (sie muss nicht 
bereits behandelt worden sein), eine 
Verordnung von Methylphenidat 
möglich ist.

Damit wird der Erweiterung der Zu- 
lassung von Methylphenidat-haltigen 
Arzneimitteln zur Anwendung bei 
ADHS im Erwachsenenalter bis zu 
einer Entscheidung über die kon- 
krete Ausgestaltung eines Ausnah-
metatbestandes vorläufig Rechnung 
getragen.

indikation/arzneimittelrechtliche 
Zulassung

Medikinet® adult ist im Rahmen 
einer therapeutischen Gesamtstra-
tegie zur Behandlung einer seit Kin- 
desalter fortbestehenden Aufmerk-
samkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-
Störung (ADHS) bei Erwachsenen 
ab 18 Jahren indiziert, wenn sich 
andere therapeutische Maßnahmen 
allein als unzureichend erwiesen 
haben. 

Die Zulassung sieht weiter vor, dass 

 � die Diagnose auf einer vollständi- 
gen Anamnese und Untersuchung 
des Patienten basieren und an- 
gelehnt an die DSM-IV-Kriterien 
oder Richtlinien in ICD-10 gestellt 
werden muss, 

 � die Behandlung unter Aufsicht 
eines Spezialisten für Verhaltens- 
störungen durchgeführt werden 
muss und 

 � bei einer Dauertherapie behand- 
lungsfreie Zeitabschnitte einge- 
legt werden müssen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 57 09 34 00 – 30
Fax 0 89 / 57 09 34 00 – 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

neues t-rezept methylphenidat-haltige Arzneimittel zur behandlung 
erwachsener
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ziert. Zudem kann das Kiefergelenk 
vielfach gut mitbeurteilt werden, 
sodass die Indikation zu Aufnahmen 
nach Schüller bei Bruxismus bezie- 
hungsweise unklaren Gesichts-
schmerzen eine ergänzende Aufnah- 
me darstellen kann. Solche Aus- 
nahmefälle sollten in der Dokumen-
tation entsprechend beschrieben 
werden.

Röntgenaufnahmen nach Stenvers 
sind nicht mehr zeitgemäß und gel- 
ten daher als nicht indiziert. Das 
frühere diagnostische Ziel, eine 
tumoröse Veränderung im Bereich 
des Kleinhirnbrückenwinkels oder 
im Canalis internus zu detektieren, 
muss heute als redundant und unge- 
nügend angesehen werden. Hier ist 
ausschließlich die Schnittbilddia- 
gnostik im Sinne einer Magnetreso-
nanztomographie mit Kontrastmittel 
indiziert. Selbst eine hochauflösende 
Dünnschicht-Computertomographie- 
Aufnahme mit Kontrastmittel ist 
nach heutigem Wissensstand bei 
der genannten Indikation nicht aus- 
sagekräftig.

Die vollständige Textfassung der 
Orientierungshilfe für bildgebende 
Verfahren finden Sie unter www.
ssk.de in der Rubrik Beratungser-
gebnisse/2008/Orientierungshilfe 
für bildgebende Untersuchungen 
oder direkt unter dem Link www.
ssk.de/de/werke/2008/kurzinfo/
ssk0813.htm.

Bei Fragen erreichen Sie unsere 
Expertinnen
Andrea Kopeczek
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 33 46 
Angelika Glaser
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 33 44 
Silvia Meyer
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 35 13
Agnes Betz
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 35 17

In den KVB INFOS 6/2010 haben wir 
Sie über die aktuellen Empfehlungen 
der Strahlenschutzkommission (SSK) 
zu Übersichtsaufnahmen des Schä- 
dels informiert. Darin wurden die 
klinische Fragestellung und das bild- 
gebende Untersuchungsverfahren 
dem Grad der Empfehlung gegen-
übergestellt. Zu unterscheiden war 
die Primäruntersuchung, die weiter- 
führende Untersuchung und Spezial- 
verfahren. Des Weiteren wurden 
einige Untersuchungsverfahren als 
nicht indiziert eingestuft. Zu den 
speziellen Fragestellungen bei HNO- 
Aufnahmen hatten wir Ihnen weitere 
Informationen angekündigt, da hier 
noch Klärungsbedarf bestand, wie 
die Diskussion in Anschluss an die 
Veröffentlichung gezeigt hat.

Die SSK hat uns zu den Empfehlun-
gen bei Nasennebenhöhlenerkran-
kungen zugesagt, dass dieser Punkt 
(A 15) insbesondere im Hinblick auf 
die Einbeziehung konventioneller 
Röntgenuntersuchungen noch ein- 
mal eingehend überprüft und gege- 
benenfalls ergänzend kommentiert 
wird. In diesem Zusammenhang 
konnte die SSK bestätigen, dass die 
konventionelle Röntgenaufnahme 
bei akuter Rhinosinusitis weiterhin 
als zulässig betrachtet werden kann. 
Des Weiteren sieht die SSK „Trauma 
nach Verdacht auf Fremdkörper in 
der Orbita“ als eine mögliche Indika- 
tion zur Durchführung der Röntgen-
Orbita-Aufnahme an (A 18).

die wesentlichen röntgenauf-
nahmen in der hno-ärztlichen 
röntgendiagnostik

Bei akuter Rhinosinusitis ist im Re- 
gelfall eine Aufnahme der Nasen- 
nebenhöhlen (NNH) occipitomental 
(om) ausreichend. Diese sollte statt 
der Aufnahme der NNH occipito-
frontal (of) angefertigt werden. Aus- 

genommen sind besondere Frage- 
stellungen, die schon initial die Stirn- 
höhlen betreffen. Sofern Sie die 
NNH om bei Verdacht auf chronische 
Sinusitis – abweichend von den Em- 
pfehlungen der SSK – röntgen, ist 
eine ausführliche Begründung erfor- 
derlich.

Bei der Aufnahme der NNH of han- 
delt es sich um eine Spezialaufnah-
me, die nur in Ausnahmefällen die 
Aufnahme der NNH om ergänzen 
sollte. Aus der Indikationsstellung 
muss in diesen Fällen hervorgehen, 
weshalb die zweite Aufnahme not- 
wendig war.

Des Weiteren kann die NNH of bei 
speziellen Fragestellungen – bei-
spielsweise einer akuten isolierten 
Sinusitis frontalis – als Einzelauf-
nahme durchgeführt werden. Gene- 
rell sollten Sie die Indikation einer 
Aufnahme der NNH of bei Kindern 
sehr kritisch prüfen, da sich die 
Stirnhöhle im Regelfall erst zwischen 
dem zwölften und dem 14. Lebens- 
jahr voll ausgeprägt zeigt.

Bei seitlichen Aufnahmen der Nase 
empfehlen wir, neben den Neben-
strukturen der äußeren Nase und 
dem Übergang zur Stirnhöhle im 
Bereich der Nasion auch ein Augen- 
merk auf die Darstellung der Spina 
nasalis als stützgebendes Element 
des knorpeligen nasalen Septums 
zu legen.

Radiologische Aufnahmen nach 
Schüller sind zur Diagnostik von Er- 
krankungen im Bereich des Mastoids 
und des Mittelohrs indiziert. Vor 
Mittelohr- oder Mastoideingriffen 
dient diese Untersuchung – auch in 
Ergänzung zu einer Computertomo-
graphie – zur besseren Einschätzung 
der Lage der Schädelbasis. Der beid- 
seitige Vergleich ist ebenfalls indi- 

diagnostische radiologie – Aufnahmen im hno-bereich
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Mit Inkrafttreten der Ultraschallver-
einbarung am 1. April 2009 wurden 
unter anderem die apparativen Min- 
destvoraussetzungen an den aktuel- 
len technischen Stand angepasst. 
In diesem Zusammenhang sind die 
Kassenärztlichen Vereinigungen ver- 
pflichtet, sukzessive bis 2013 alle in 
der vertragsärztlichen Versorgung 
eingesetzten Ultraschallsysteme auf 
die Erfüllung der bundesweit einheit- 
lich vorgegebenen Kriterien zu über- 
prüfen. Dies geschieht anhand einer 
vom Hersteller ausgefüllten Gewähr- 
leistungserklärung sowie vorzule-
gender Bilddokumentationen. Sie 
müssen jedoch nicht von sich aus 
tätig werden. Wir werden uns in den 
nächsten Wochen mit einem entspre- 
chenden Schreiben an alle Betreiber 
noch nicht überprüfter Ultraschall-
systeme wenden.

Einige Gerätehersteller bieten Ver- 
tragsärzten bereits jetzt eine Über- 
prüfung der Ultraschallsysteme an. 
Wir empfehlen Ihnen, sich bei dieser 
Gelegenheit vom Hersteller eine an 
den Vorgaben der „neuen“ Ultra- 
schallvereinbarung orientierte Ge- 
währleistungserklärung ausstellen 
zu lassen. Dies erspart Ihnen zu 
einem späteren Zeitpunkt den noch- 
maligen Kontakt zu Ihrem Geräte-
hersteller oder -vertreiber.

Das entsprechende Formular sowie 
weitere Informationen finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Qualität/Qualitätssicherung/ 
Ultraschallvereinbarung/Unterlagen.

Im Oktober 2011 startet der vierte 
Teil der Online-Fortbildung Hygiene- 
management auf Cura Campus, dem 
Internet-Fortbildungsportal der KVB. 
Thema der neuen Fortbildung sind 
Injektionen und Punktionen. Im Vor- 
dergrund stehen die Gefahren sowie 
die Präventions- und Hygienemaß-
nahmen speziell bei diagnostischen 
und therapeutischen Punktionen.

Wie bei jeder Online-Fortbildung 
zum Hygienemanagement kann das 
frisch erworbene Wissen in einer 
abschließenden Prüfung über zehn 
Multiple-Choice-Fragen getestet 
und bei erfolgreicher Teilnahme ein 
Zertifikat erworben werden. Ärzte 
erhalten zusätzlich jeweils bis zu 
drei CME-Fortbildungspunkte. Für 
KVB-Mitglieder und deren Praxis-
personal ist die Fortbildung kosten- 
los.

Um die Prüfung zu absolvieren, mel- 
den sich Mitglieder über den Login- 
Button auf der Startseite www.
curacampus.de mit ihrer KVB-Be-
nutzerkennung an. Über die Auswahl- 
funktion kann die gewünschte Prü- 
fung gestartet werden.

Die Praxismitarbeiter der KVB-Mit-
glieder können die Fortbildung mit 
Hilfe eines Gutscheincodes kosten- 
los absolvieren. Dazu muss auf Cura 
Campus über den Selbstregistrie-
rungsbutton auf der Startseite eine 
eigene Anmeldung erfolgen. Eine 
Anmeldung über die Benutzerken-
nung des Arztes beziehungsweise 
KVB-Mitglieds ist nicht möglich.

Nach Abschluss der Selbstregistrie-
rung wird über ein Bestätigungsver-
fahren per E-Mail die neue persönli-
che Benutzerkennung verschickt. 
Nach dem Login und Klick auf die 
gewünschte Fortbildung kann dann 
auch der entsprechende Gutschein 

eingelöst werden. Der Gutschein-
code für die Fortbildung „Hygiene- 
management 4 Praxispersonal“ lau- 
tet: HYG4-0383-5ECE-DEBB-4D5E- 
ABB8

Weiterführende Informationen zur 
Online-Fortbildung finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Praxisführung/Hygiene und Medizin- 
produkte/Online-Fortbildung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
E-Mail  Hygiene-Beratung@kvb.de

online-Fortbildung hygienemanagement (teil 4)ultraschall – apparative 
mindestvoraussetzungen
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Unsere Merkblätter zur Zulassung 
und Praxisführung sowie unsere 
Hilfen zur Abrechnung unterstützen 
Sie in Ihrem Praxisalltag.

Unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Abrechnung/Hilfen finden 
Sie folgende Unterlagen:

 � genehmigungspflichtige Leis- 
tungen

 � Krankheits-, Behandlungs-, 
Betriebsstätten- und Arztfall

 � Berechnungsverfahren der Job- 
Sharing-Obergrenzen

 � Abrechnung von Jugendarbeits-
schutzuntersuchungen

Außerdem zeigen wir Ihnen unter 
dem Punkt „KVB-Statistiken richtig 
lesen“ wie korrekte Schlussfolge-
rungen aus Statistiken abgeleitet 
werden.

Unsere Merkblätter zur Praxisfüh-
rung finden Sie alphabetisch geord- 
net unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Praxisführung/Zulassung/
Merkblätter.

Praxisorganisation und Praxis- 
abgabe

 � Zulassung/Teilzulassung
 � Praxisabgabe in gesperrten 
Planungsbereichen

 � Praxiswert(-ermittlung)
 � Patientenkartei bei Praxisbe- 
endigung- und Praxisübergabe

 � Filiale
 � Praxis am Krankenhaus
 � Vertretung

Zusammenarbeit mit Kollegen

 � Job-Sharing
 � Anstellung
 � Weiterbildungsassistent
 � Sicherstellungsassistent

spezielle betätigungsmöglich- 
keiten

 � Ermächtigung 
 � Medizinische Versorgungs- 
zentren (MVZ) 

Das Merkblatt Inserate (Kooperati-
onsbörse, Praxisbörse, Praxisver-
tretung) erklärt, wie Sie am besten 
Kooperationspartner finden. 

Auch wenn Sie allein oder zusam- 
men mit Kollegen Ihrer Bereitschafts- 
dienstgruppe eine Bereitschaft-
spraxis im Krankenhaus betreiben 
wollen, finden Sie bei uns wichtige 
Informationen ebenso wie zu den 
Themen Fortbildungsverpflichtung 
und Qualitätsmanagement (QM- 
Zertifizierung).

Unsere Berater helfen Ihnen gerne 
weiter. Vereinbaren Sie einfach einen 
Termin in Ihrer Bezirksstelle.

Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail  
an Praxisführungsberatung@kvb.de

merkblätter zur Zulassung und Praxisführung
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In Zusammenarbeit mit der Bayeri- 
schen Landesärztekammer, Akade- 
mie für ärztliche Fortbildung und der 
Arbeitsgemeinschaft der in Bayern 
tätigen Notärzte agbn e. V. bieten 
wir kompakte Fortbildungen an, die 
speziell auf den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst ausgerichtet sind. 
Frischen Sie in kürzester Zeit Ihre 
Kenntnisse über die wichtigsten me- 
dizinischen und organisatorischen 
Komponenten der Akut- und Notfall- 
versorgung auf.

Ihre Vorteile:
 � Zielgruppenorientierung
 � Aktuelle, umsetzbare Lösungen 
statt Schubladenkonzepte

 � Praktisches Reanimationstraining 
in Kleinstgruppen nach den 
neuen Guidelines

 � Erfahrene Referenten und Tutoren
 � Fortbildungspunkte
 � Umfangreiche Zusatzinformatio-
nen und Tipps in den Seminaren

Zielgruppen:
 � Vertragsärzte, die sich für die Be- 
reitschaftsdienste entsprechend 
fortbilden möchten

 � Nichtvertragsärzte, die als Ver- 
treter oder im Rahmen von Er- 
mächtigungen am Bereitschafts-
dienst teilnehmen möchten 
(Paragraph 4 BDO)

 � Alle interessierten Ärzte, die sich 
auf richtiges Handeln in Notfall- 
situationen vorbereiten möchten

modul i

 � Kardiozirkulatorische Notfälle
 � Wichtiges, Richtiges und Hilfrei- 
ches zur Reanimation

 � Richtlinien der Bundesärztekam-
mer und des European Resusci-
tation Council (ERC 2010)

 � Reanimationstraining und Fall- 
simulation in Kleinstgruppen

Fortbildungspunkte: 9
teilnahmegebühr: 90,- Euro
uhrzeit: 9.00 bis 16.15 Uhr

termine:
 � Samstag, 22. Oktober 2011 
KVB-Bezirksstelle in Nürnberg

 � Samstag, 3. Dezember 2011 
KVB-Bezirksstelle in Augsburg

modul ii

 � Pädiatrische Akut- und Notfälle, 
Fallbeispiele

 � Atemwegserkrankungen und 
Atemwegsverlegung bei Kindern 

 � Vergiftungen und Ingestions- 
unfälle

 � Verletzungen, Verbrennungen/
Verbrühungen im Kindesalter

termine:
In diesem Jahr keine Termine mehr.

modul iii

 � Wichtige Aspekte zur Durchfüh-
rung der Leichenschau

 � Interessante Kasuistiken aus 
dem Bereitschaftsdienst

 � Informationen zu Abrechnung, 
Praxisgebühr und Formularen im 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Fortbildungspunkte: 3
teilnahmegebühr: 40,- Euro
uhrzeit: 17.00 bis 20.35 Uhr

termine:
 � Mittwoch, 26. Oktober 2011 
KVB-Bezirksstelle in Regensburg

Die Fortbildungen sind in ihrer Teilneh- 
merzahl begrenzt. Eine schriftliche An- 
meldung ist erforderlich.

Weitere Informationen zur Fortbildung
erhalten Sie unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 88 89

Das Anmeldeformular finden Sie unter
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Fortbildung/Akutsituationen im Bereit- 
schaftsdienst.

Fortbildung „Akutsituationen im ärztlichen bereitschaftsdienst“
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die nächsten seminartermine der KVb

KVb-seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

Kooperationen in der ärztlichen Praxis* Praxisinhaber kostenfrei 19. Oktober 2011 15.00 bis 19.30 Uhr Straubing

Hautkrebsscreening* Praxisinhaber 160,- Euro 19. Oktober 2011 13.00 bis 21.00 Uhr Würzburg

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte* Praxisinhaber kostenfrei 19. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop Orthopäden/Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 20. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Telefonieren „herzerfrischend anders“ Praxismitarbeiter 95,- Euro 21. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Regensburg

Stress lass nach – Stressbewältigung und Entspannung Praxismitarbeiter 95,- Euro 21. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg

Die Zukunft heißt „Online“ – die Online-Dienste der KVB Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 21. Oktober 2011 16.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth

Gründer-/Abgeberforum* Praxisinhaber kostenfrei 22. Oktober 2011 10.00 bis 16.00 Uhr Augsburg

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 25. Oktober 2011 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Abrechnungsworkshop Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 26. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Statistiken der KVB: Darstellung und Erläuterungen für Hausärzte Praxisinhaber kostenfrei 26. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Verordnungen – Workshop für Praxismitarbeiter Praxismitarbeiter kostenfrei 26. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Die Zukunft heißt „Online“ – die Online-Dienste der KVB Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 26. Oktober 2011 16.00 bis 19.00 Uhr München

Fitness am Arbeitsplatz: Leistungsfähigkeit trotz Stress Praxismitarbeiter 95,- Euro 28. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Hurra, eine Beschwerde: Kommunikations- und Beschwerdemanagement Praxismitarbeiter 95,- Euro 28. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 2. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Datenschutz in der Praxis* Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 2. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte* Praxisinhaber kostenfrei 9. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Statistiken der KVB: Darstellung und Erläuterungen für Fachärzte Praxisinhaber kostenfrei 9. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Qm-/QZ-seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

QEP®-Kompakt für Medizinische Fachangestellte (zweiteilig) Praxismitarbeiter 150,- Euro 12. Oktober 2011 
16. November 2011

15.00 bis 19.00 Uhr 
15.00 bis 19.00 Uhr

München

Patienten- und Zuweiserbefragung* Praxisinhaber/-mitarbeiter 75,- Euro 19. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr München

Hygienemanagement in Arztpraxen (Zusatztermin) Praxisinhaber/-mitarbeiter 75,- Euro 26. Oktober 2011 14.30 bis 19.00 Uhr Augsburg

QEP-Einführungsseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 18. November 2011 
19. November 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

QEP-Einführungsseminar für Psychotherapeuten 
in Kooperation mit der DGPT

Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 2. Dezember 2011 
3. Dezember 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

hinweis
Bitte beachten Sie, dass die neben- 
stehenden Seminare nur eine Aus- 
wahl aus dem umfassenden Seminar- 
programm der KVB darstellen.

informationen zu KVb-seminaren 
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter der Telefonnummer 
0 89 / 57 09 34 00 - 20

informationen zu seminaren rund 
um die themen Qualitätsmanage- 
ment (Qm) und Qualitätszirkel (QZ) 
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter den Telefonnummern  
09 11/ 9 46 67 – 3 22 
09 11/ 9 46 67 – 3 23 
09 11/ 9 46 67 – 3 36

Anmeldeformulare und weitere 
seminare finden Sie in unserer 
Seminarbroschüre und im Internet 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Fortbildung/Seminare. 

Fax: 0 89 / 57 09 34 00 – 21

gebühr
Die Seminare sind zum Teil gebüh- 
renpflichtig und in ihrer Teilnehmer-
zahl begrenzt.

Fortbildungspunkte
Bei der Teilnahme an unseren Semi- 
naren sammeln Sie auch Fortbil-
dungspunkte. Die jeweilige Anzahl 
können Sie bei Ihrer Seminaranmel-
dung erfragen.

*in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie 
für Ärztliche Fortbildung der Bayerischen Landesärzte- 
kammer (die Anzahl der Fortbildungspunkte entneh- 
men Sie bitte der Seminarbroschüre)
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KVb-seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

Kooperationen in der ärztlichen Praxis* Praxisinhaber kostenfrei 19. Oktober 2011 15.00 bis 19.30 Uhr Straubing

Hautkrebsscreening* Praxisinhaber 160,- Euro 19. Oktober 2011 13.00 bis 21.00 Uhr Würzburg

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte* Praxisinhaber kostenfrei 19. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop Orthopäden/Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 20. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Telefonieren „herzerfrischend anders“ Praxismitarbeiter 95,- Euro 21. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Regensburg

Stress lass nach – Stressbewältigung und Entspannung Praxismitarbeiter 95,- Euro 21. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Würzburg

Die Zukunft heißt „Online“ – die Online-Dienste der KVB Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 21. Oktober 2011 16.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth

Gründer-/Abgeberforum* Praxisinhaber kostenfrei 22. Oktober 2011 10.00 bis 16.00 Uhr Augsburg

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 25. Oktober 2011 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Abrechnungsworkshop Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 26. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Statistiken der KVB: Darstellung und Erläuterungen für Hausärzte Praxisinhaber kostenfrei 26. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Verordnungen – Workshop für Praxismitarbeiter Praxismitarbeiter kostenfrei 26. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Die Zukunft heißt „Online“ – die Online-Dienste der KVB Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 26. Oktober 2011 16.00 bis 19.00 Uhr München

Fitness am Arbeitsplatz: Leistungsfähigkeit trotz Stress Praxismitarbeiter 95,- Euro 28. Oktober 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Hurra, eine Beschwerde: Kommunikations- und Beschwerdemanagement Praxismitarbeiter 95,- Euro 28. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 2. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Datenschutz in der Praxis* Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 2. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte* Praxisinhaber kostenfrei 9. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Statistiken der KVB: Darstellung und Erläuterungen für Fachärzte Praxisinhaber kostenfrei 9. November 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Qm-/QZ-seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

QEP®-Kompakt für Medizinische Fachangestellte (zweiteilig) Praxismitarbeiter 150,- Euro 12. Oktober 2011 
16. November 2011

15.00 bis 19.00 Uhr 
15.00 bis 19.00 Uhr

München

Patienten- und Zuweiserbefragung* Praxisinhaber/-mitarbeiter 75,- Euro 19. Oktober 2011 15.00 bis 19.00 Uhr München

Hygienemanagement in Arztpraxen (Zusatztermin) Praxisinhaber/-mitarbeiter 75,- Euro 26. Oktober 2011 14.30 bis 19.00 Uhr Augsburg

QEP-Einführungsseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 18. November 2011 
19. November 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

QEP-Einführungsseminar für Psychotherapeuten 
in Kooperation mit der DGPT

Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 2. Dezember 2011 
3. Dezember 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München




